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Stufe  Beschreibung Note 
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 Kann Inhalte biblischer Texte/Inhalte der LV strukturiert zusammenfassen, 

historisch und/oder literarisch kontextualisieren und kritisch Stellung beziehen 
bzw. das Gelernte auf neue Inhalte und Texte anwenden.  
Wenn Beispiele für bestimmte Themen oder Sachverhalte vorgestellt werden 
sollen, wurden diese in angemessener Weise eigenständig erarbeitet (und nicht 
aus der LV übernommen) 
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Kann Inhalte biblischer Texte/Inhalte der LV strukturiert zusammenfassen sowie 
historisch und/oder literarisch kontextualisieren. 
Wenn Beispiele für bestimmte Themen oder Sachverhalte vorgestellt werden 
sollen, werden Beispiele aus der LV genannt und eigenständig weitergedacht 
sowie ggf. um eigene Ideen ergänzt 
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4 Kann Inhalte biblischer Texte/Inhalte der LV zusammenfassen und auf 
Nachfrage Querverbindungen herstellen bzw. im Stoff »springen«. 
Wenn Beispiele für bestimmte Themen oder Sachverhalte vorgestellt werden 
sollen, werden in der LV bearbeitete Beispiele strukturiert dargeboten. 
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 Kann biblische Texte/Inhalte der LV (Folien, Skript) ohne größere 

Schwierigkeiten wiedergeben. Fakten aus unterschiedlichen Bereichen des 
Prüfungsstoffs werden auf Nachfrage genannt, können aber nicht verbunden 
werden. 
Wenn Beispiele für bestimmte Themen oder Sachverhalte vorgestellt werden 
sollen, werden in der LV bearbeitete Beispiele dargeboten. 
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Kann biblische Texte/Inhalte der LV (Folien, Skript) in Ansätzen oder lückenhaft 
paraphrasieren.  
Wenn Beispiele für bestimmte Themen oder Sachverhalte vorgestellt werden 
sollen, werden in der LV vorgestellte Beispiele genannt, können jedoch nicht 
weiter ausgeführt oder paraphrasiert werden. 
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1 Es werden intuitive Antworten auf die gestellten Fragen geboten, biblische 
Texte/Inhalte der LV werden gar nicht oder verzerrt dargestellt. Wenn Beispiele 
für bestimmte Themen oder Sachverhalte vorgestellt werden sollen, sind diese 
unpassend oder es werden gar keine Beispiele genannt. 

 


